
doppelrelevante Tatsachen

Klägerstation

Darlegungslast

Substantiierungslast

Haupttatsachen

Relationstechnik

T., die sowohl für die Zulässigkeit als auch für 
die Begründetheit wichtig sind.

Klage ist unbegründet (nicht unzulässig!)

Klägervortrag

unstreitiges Beklagtenvorbringen

nicht wirksam bestrittene Tatsachen

Wen?

Der, welcher die Beweislast trägt

"demjenigen, der die Tatsache günstig ist"Ausnahme: Beweislastumkehr

gesetzliche Regelungen

ausdrücklich§ 282 BGB

Zusammenhang von Normen§§ 631, 641 BGB

Formulierungen§§178, 932 BGB

gesetzliche Vermutungen§1006 BGB

tatsächliche Vermutungen"prima facie"

Was?

Wie detailliert muss vorgetragen werden?
schwierig

polarisierend

Behauptungen ins Blaue hinein
selten

unbeachtlich beim Vorliegen

widersprüchlicher Vortragunbeachtlich

T., die unmittelbar vorgetragen werden 
müssen

Abgrenzungen

Rechtsbegriffe

Rechtsbegriffe stellen eine rechtliche 
Wertung dar und sind grds. unerheblich

Ausnahme: Bei Rechtsbegriffen des 
täglichen Lebens, die von beiden 
Parteien übereinstimmend verwendet 
werden

normative TB-merkmale

sind Merkmale, deren Annahme eine 
Bewertung voraussetzt

"fahrlässig"

"sittenwidrig"

reichen alleine nicht aus, sondern müssen 
durch Haupttatsachen belegt werden

Hilfstatsachen

Lassen auf das Vorliegen von 
Haupttatsachen schließen

müssen geeignet sein "logischer Beweiswert"
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